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Betreff: Vernehmlassung EBK-RS Interne Überwachung und Kontrolle

Sehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf die am 3. Mai 2005 eröffnete Vernehmlassung und danken für die
Zustellung der Unterlagen. Wir begrüssen die Ausarbeitung dieses Rundschreibens, das
für wichtige Bereiche aufsichtsrechtliche Vorgaben liefert aber auch bei der Umsetzung
die notwendige Flexibilität zugesteht. Risikokontrolle und Compliance werden heute als
Bestandteil der Internen Kontrolle betrachtet (vgl. Ingress zur Richtlinie zur Internen Kon-
trolle der Bankiervereinigung). Diese Richtlinie enthält keine weiteren Details zu diesen
beiden Bereichen. Das Rundschreiben nimmt nun einige Kernelement auf, was uns richtig
scheint.

Da die Banken in der Schweiz in verschiedene Rechtsformen gekleidet sind, kann das
Rundschreiben naturgemäss nicht alle Besonderheiten berücksichtigen. Die Anforderung
an die Errichtung eines Audit Committes bei den Privatbankiers sollte aber unter Be-
trachtung der besonderen Organisationsform nochmals überdacht werden. Bei Banken,
die durch ein Gemeinwesen gehalten werden, ist davon auszugehen, dass die Verwal-
tungsräte grundsätzlich die Interessen dieses Gemeinwesens vertreten, womit Rz 17
kaum erfüllbar ist. Auch diese Bestimmung ist zu überprüfen und gegebenenfalls anzu-
passen.

Weitere Bemerkungen zu einzelnen Rz sind in der Beilage enthalten.

Zu den aufgeworfenen Fragen nehmen wir folgt Stellung:

Anzahl Verwaltungsratsmitglieder als Kriterium für die Einrichtung eines Audit Commit-
tees:
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